
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Gemeinderats      09.04.2019 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses   14.05.2019 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses 10.09.2019   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 29.01.2019 gefassten 
Beschlüsse 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 29.01.2019 die Verwaltung mehrheitlich dazu ermächtigt hat, einen Antrag auf Anordnung 
des Zeichens 283 StVO mit Zusatz „Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt“ gemäß einem 
Parkkonzept beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Fachbereich Straßenverkehr, zu stellen. Au-
ßerdem hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Verkaufsbedingungen für ein Grund-
stück in Bretzenacker anzupassen.  
   
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Verbandsversammlung des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-
Murr 

   

    

Der Vorsitzende informiert, dass am 27.02.2019 die erste Verbandsversammlung des Zweck-
verbands Breitbandausbau Rems-Murr stattfindet. Der Zweckverband hat die Aufgabe, den 
Breitbandausbau in der Region Stuttgart zu koordinieren.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
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Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
1.4. Bekanntgaben  

- 10. Jahrestag des Amoklaufs Winnenden / Wendlingen 
   

    

Bürgermeister Maximilian Friedrich informiert, dass sich der Amoklauf von Winnenden / Wend-
lingen am 11.03.2019 zum zehnten Male jährt. Anlässlich dieses 10. Jahrestags ist eine zentrale 
Gedenkveranstaltung in Winnenden geplant.     
 

 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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1.5. Bekanntgaben  

- Förderung im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum 
für Projekte der Innenentwicklung 

   

    

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum 
zwei Projekte in der Gemeinde Berglen gefördert wurden. Zum einen wurde für den Umbau ei-
ner Scheune zu einem Wohnhaus in Oppelsbohm ein Zuschuss von 20.000 € gewährt. Für den 
Abriss von zwei Schuppen und der Nachverdichtung mit Wohngebäuden (vier Doppelhaushälf-
ten) in Stöckenhof wurden 80.000 € ausgeschüttet.  
Die Gemeindeverwaltung wird wieder im Amtsblatt auf das Förderprogramm aufmerksam ma-
chen, sobald die aktuellen Förderbedingungen bekannt sind.    
 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat    
    
 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt nichts vor.  
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3. Bürgerfragestunde  

- Neubaugebiet „Unterer Hohenrain" in Hößlinswart  
- Neubau einer Bushaltestelle in Ödernhardt 

   

    
 
Neubaugebiet „Unterer Hohenrain” in Hößlinswart 

 
Herr Rolf Walter aus Hößlinswart nimmt Bezug auf das geplante Neubaugebiet „Unterer Hohen-
rain“ in Hößlinswart und verweist auf den Pkw-Verkehr in der Gamsstraße trotz der Beschilde-
rung „Anlieger frei“. Er kann sich nicht vorstellen, dass die Straße nach der Umsetzung des 
Baugebiets entlastet wird. Er bittet darum, vermehrt auf Verkehrsberuhigung in der Gamsstraße 
zu achten.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein weist darauf hin, dass eine neue Straßenschleife (Verlängerung der 
Widderstraße) zwischen Gamsstraße und Hirschstraße künftig die Erschließung des Neubauge-
biets bildet. Dieser Ringschluss trägt zu einer deutlichen Verkehrsverteilung bei, sodass die be-
stehenden östlich angrenzenden Wohngebiete eine zweite Zufahrtsstraße neben der Bärenstra-
ße erhalten. Der breite, in diesem Umfang nicht mehr erforderliche Straßenraum der bestehen-
den Gamsstraße soll im Einmündungsbereich zurückgebaut werden. Das Erschließungskonzept 
sieht entlang der verlängerten Widderstraße als neue Haupterschließung des Gebietes einen 
einseitig verlaufenden Gehweg vor. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Gamsstraße und 
die Bärenstraße dadurch eine deutliche Entlastung erhalten werden.  
 
 
 
Neubau einer Bushaltestelle in Ödernhardt 

 
Mehrere Einwohner aus Ödernhardt sprechen die geplante neue Bushaltestelle in Ödernhardt 
an. Insbesondere wird bemängelt, dass die Einwohner von Ödernhardt angeblich vor vollendete 
Tatsachen gestellt und nicht in die Überlegungen mit einbezogen worden wären. Auch das 
Thema Winterdienst, insbesondere wegen der Sicherheit für Fußgänger und für den Busverkehr, 
wird angesprochen. Es wird befürchtet, dass der Teilort bei starken Schneefällen vielleicht vom 
Busunternehmen nicht mehr angefahren wird. Eine weitere Anfrage betrifft den schlechten Zu-
stand der Karlstraße über die der Bus künftig fahren wird.  
 



Der Vorsitzende und Bauamtsleiter Rabenstein beantworten nachfolgend die verschiedenen 
Anfragen und gehen auf die Befürchtungen der Einwohner ein. 
 
Der Vorsitzende informiert einleitend, dass es sich beim ÖPNV um die Sicherstellung einer Auf-
gabe des Allgemeinwohls, nämlich um die der zentralen Daseinsvorsorge handelt.  
Über den Neubau der Bushaltestelle wurde in der letzten Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses am 19.02.2019 öffentlich beraten und ein entsprechender Beschluss wurde herbeige-
führt. Sämtliche Einwohner wurden über die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes im 
Amtsblatt informiert. Dieses steht jedem Haushalt kostenfrei zur Verfügung. Interessierte Bürger 
hätten also die Möglichkeit gehabt, an der Sitzung teilzunehmen bzw. bei der Gemeindeverwal-
tung entsprechende Anfragen zu machen.  
Der Vorsitzende betont, dass sich das Gremium die Entscheidung nicht einfach gemacht hat. 
Hintergrund für die Behandlung ist die Neuausschreibung der Linienverkehre durch den Land-
kreis unter Berücksichtigung der verkehrsrechtlichen Vorgaben zum 01.08.2019. Für Ödernhardt 
bedeutet dies, dass die Linienführung geändert werden muss, weil künftig das Zurücksetzen des 
Busses (seither am Kegelplatz) aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt ist. Das Landratsamt 
will damit einen rechtssicheren Weg schaffen. Außerdem sollen alle Städte und Gemeinden bis 
Ende des Jahres 2021 je Teilort mindestens eine Bushaltestelle barrierefrei umgestalten mit 
dem Ziel, die Belange der in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen zu berücksichtigen, um 
so den ÖPNV insgesamt zu verbessern. Werden diese beiden Bedingungen von der Gemeinde 
nicht erfüllt, besteht die Gefahr, dass der Teilort Ödernhardt mit seinen 280 Einwohnern vom 
ÖPNV überhaupt nicht mehr angefahren wird.  
Ein barrierefreier Ein- und Ausstieg am Standort Kegelplatz ist aktuell nicht möglich. Bei einer 
Besichtigung vor Ort hat sich gezeigt, dass ein Umbau am bestehenden Standort in der Ortsmit-
te nicht machbar ist. Eine Erhöhung des Bordsteins im Bereich der Bushaltestelle kann durch die 
zahlreichen Ein- und Zufahrten zu privaten Grundstücken nicht realisiert werden. Die seitherige 
Bushaltestelle in der Ortsmitte wird daher entfallen und es muss ein anderer passender Standort 
für eine barrierefreie Bushaltestelle gesucht werden. In der Ortsmitte stehen keine geeigneten 
Flächen zur Verfügung, weshalb sich die Standortsuche nicht einfach gestaltete. Die einzige 
Möglichkeit, bedingt auch durch die geänderte Linienführung des Busses, ist der Standort auf 
dem gemeindeeigenen Grundstück Flst. Nr. 40 an der Rolandstraße. Hier kann die neue Halte-
stelle ordnungsgemäß erstellt werden.  
Ab 01.08.2019 wird der Ortsteil Ödernhardt nicht mehr mit dem regulären Bus, sondern mit ei-
nem Kleinbus angefahren. Dies wird zumindest für die nächsten acht Jahre, bis zur nächsten 
Ausschreibung der Linienbündel, auch so bleiben. In diesem Zusammenhang kann jetzt auch 
die Linienführung entsprechend geändert werden und über die Rolandstraße, Ludwigstraße in 
die Karlstraße erfolgen. Ein entsprechender Fahrversuch mit der Firma Knauss hat bereits statt-
gefunden und wurde vom Busunternehmen für machbar erachtet. Die Karlstraße wird nicht, wie 
befürchtet, zur Einbahnstraße. In absehbarer Zeit ist geplant, Ausbesserungsarbeiten an der 
Karlstraße durchzuführen. Von einem Ausbau möchte die Verwaltung im Moment absehen, da 
ansonsten eine Erschließungsbeitragspflicht für die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke 
ausgelöst wird.  
Der Vorsitzende sichert zu, dass der Räum- und Streuplan für den Winterdienst entsprechend 
angepasst wird, sodass die Rolandstraße, Ulrichstraße und Karlstraße Priorität bei der Räumung 
haben, um dem Bus ein gefahrloses Befahren der Strecke zu ermöglichen. Sollte es mit der Be-
leuchtung der Hauptstraße bis zur Bushaltestelle noch Defizite geben, kann noch entsprechend 
nachgerüstet werden. Auf die Bedenken hinsichtlich der verkehrlichen Situation auf der Roland-
straße führt der Vorsitzende aus, dass es sich bei der Rolandstraße um keine Durchgangsstraße 
handelt. Es ist daher hauptsächlich von Hol- und Bringverkehr auszugehen. Sollten ungeachtet 
dieses geringen Verkehrsaufkommens dennoch Sicherheitsbedenken bestehen, erläutert der 
Vorsitzende mögliche alternative Wegstrecken zur Ortsmitte.  
Die Bushaltestelle erhält eine ca. 1,5 m breite Aufstellfläche. Das vorgesehene Buswartehäus-
chen wird beleuchtet und etwas zurückgesetzt. Die Ausführung erfolgt analog zu den Wartehäu-
schen an der Nachbarschaftsschule und im Erlenhof. Die Bushaltestelle wird künftig knapp 
200m weiter südwestlich liegen und je nach Startpunkt ca. drei Minuten mehr Fußweg erfordern. 
Die Gesamtkosten (Abgraben des Geländes, Natursteinmauer, verglaster Unterstand, Fertigstel-
len der Fläche für die barrierefreie Haltestelle) betragen nach einer Kostenschätzung der Land-



schaftsarchitekten rd. 88.000 €. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt eingestellt.  
Hinsichtlich einer befürchteten Müllentsorgung in umliegenden Gärten teilt der Vorsitzende mit, 
dass die betroffenen Anlieger sich in dieser Angelegenheit falls je erforderlich dann an das Ord-
nungsamt wenden könnten.      
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
4. Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses Nord auf 

dem Grundstück Schumannweg 6, Flst.Nr. 9 in Oppelsbohm 
 

   

    

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 474/2019 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den Bautechniker Herrn Ralph Kögel und die Architektin Frau Ursel 
Ackermann und leitet kurz in den Sachverhalt ein. Des Weiteren weist er auf die einstimmige 
Beschlussempfehlung des Bau- und Umweltausschusses am 19.02.2019 hin. Er informiert in 
diesem Zusammenhang, dass beim Land Baden-Württemberg ein Förderantrag gestellt wurde. 
Aktuell geht die Verwaltung von einem Zuschuss von rund 40.000 € aus. 
 
Nachfolgend erläutert Herr Kögel die Planung. 
 
Bauamtsleiter Rabenstein ergänzt, dass als nächster Schritt ein genehmigungsfähiges Bauge-
such erarbeitet werden soll, auf dessen Grundlage die Kosten nochmals überprüft werden.  
 
Gemeinderätin Jooß spricht die aktuellen unzureichenden Zustände im Gebäude an. Sie hält es 
für mehr als angemessen, wenn das in die Jahre gekommene Gebäude saniert und erweitert 
wird und hofft auf eine zügige Umsetzung der Maßnahme. 
 
Gemeinderat Geck spricht sich ebenfalls dafür aus, dass ordentliche Voraussetzungen für die 
Arbeit der ehrenamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehr geschaffen werden. Auch sollten die 
Feuerwehrhäuser Nord und Süd gleichwertig sein.   
 
Der Vorsitzende wertet die Zustimmung des Gemeinderats als großes Zeichen der Unterstüt-
zung und Wertschätzung der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
 
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung.  
 



2. Die freie Architektin, Frau Ursel Ackermann, wird mit der weiteren Planung beauftragt. 
Der Vorsitzende wird ermächtigt, einen entsprechenden Architektenvertrag abzu-
schließen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, ein genehmigungsfähiges Baugesuch zu erarbeiten 

und dieses dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Genehmigung vorzulegen. Das 
gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 in Verbindung mit § 31 BauGB zu die-
sem Bauantrag wird erteilt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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Sanierung und Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses Nord 
auf dem Grundstück Schumannweg 6, Flst.Nr. 9 in Oppelsbohm 

 

In Berglen gibt es zwei Standorte der Feuerwehr. Die Feuerwehr Süd befindet sich in Steinach, 

die Feuerwehr Nord in Oppelsbohm. Bei letzterem Feuerwehrhaus besteht aufgrund verschie-

dener Probleme, die bei jedem Einsatz auftreten, Handlungsbedarf bezüglich des Gebäudes, 

welches in den 1980er-Jahren errichtet wurde. 

 

Bisher ziehen sich die Feuerwehrmänner und -frauen vor einem Einsatz in der Fahrzeughalle 

neben den Maschinen ihre Feuerwehrausrüstung an, da keine Umkleiden vorhanden sind. Ein 

derartiges Umkleiden ist jedoch laut Arbeitsstättenrichtlinie nicht zulässig. Zudem ist dies vor 

allem in den Wintermonaten sehr unangenehm und unzumutbar. Des Weiteren ist in der Fahr-

zeughalle keine Abgasabsaugeinrichtung vorhanden. Das Umziehen erfolgt demnach neben 

den laufenden Motoren ohne Schutz vor Abgasemissionen. Im Laufe der Zeit hat sich die Feu-

erwehr verändert, sodass erfreulicherweise auch Frauen im Dienst sind. Bei der jetzigen Gestal-

tung des Gebäudes ziehen sich Männer und Frauen zusammen um, ein getrenntes Umkleiden 

ist nicht möglich. 

 

Ein weiteres Problem stellt der Zugang zur Fahrzeughalle bei Einsätzen dar. Dieser erfolgt stets 

über die vorderen Eingangstore. Dies birgt eine erhöhte Unfallgefahr, insbesondere bei Einsät-

zen, wenn die Fahrzeuge ausrücken. 

 

Außerdem sind neben den WCs und einem kleinen Waschraum keine Sanitäranlagen vorhan-

den. Es besteht also nicht die Möglichkeit, nach den Einsätzen zu duschen. 

 

Die Lösung der bestehenden Probleme ist ein Anbau im Norden und Osten an das vorhandene 

Gebäude. Geplant sind insbesondere getrennte Umkleideräume inklusive Duschen für Männer 

und Frauen sowie ein Besprechungszimmer für den Kommandanten, in welchem auch die per-

sönlichen Unterlagen aller Feuerwehrangehörigen sicher verwahrt werden könnten. Der Zugang 

würde dann nicht mehr über die vorderen Fahrzeugtore erfolgen, sondern über einen separaten 

Eingang in den Anbau, von dem aus ein Zutritt zur Fahrzeughalle besteht. Der Anbau ist auf 

beiden Seiten 5 m breit und weist nördlich des Gebäudes eine Länge von rund 13 m, im Osten 

des Gebäudes eine Länge von 20 m auf.  

Abgesehen vom Anbau ist eine Sanierung des Bestandsgebäudes vorgesehen. Hierbei sollen 

eine Abgasabsauganlage sowie vier Sektionaltore eingebaut werden. Der bisherige Waschraum 
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soll in ein Lager umgebaut und die bestehenden Toiletten saniert werden. Zudem sind eine Er-

weiterung der Öltanks sowie ein neuer Fassadenanstrich vorgesehen und die Beleuchtung im 

Saal soll auf LED umgestellt werden. 

 

Das Baugrundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Alter Hau“. Der 

geplante Anbau sowohl im Norden, als auch im Osten befindet sich außerhalb des Baufensters. 

Laut Aussage des Landratsamts kann auf jeden Fall für die Überschreitung im Osten eine Be-

freiung in Aussicht gestellt werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass gleiches auch für die 

Baufensterüberschreitung im Norden gilt, da die Verletzung nachbarschützender Belange nicht 

erkennbar ist. 

 

Der Gesamtfeuerwehrausschuss hat dem Vorhaben im Rahmen seiner Sitzung am 05.12.2018 

bereits zugestimmt. 

 

Die Kosten für den Anbau würden sich nach einer vorläufigen Kostenschätzung auf rund 

520.600 € belaufen, wovon ca. 52.340 € Planungskosten sind. Die geschätzten Kosten für die 

Sanierung betragen rund 142.200 €, in denen Planungskosten von knapp 6.000 € enthalten 

sind. Es würden somit voraussichtlich Gesamtkosten von ca. 662.800 € entstehen. 

 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Anbau vom Land Baden-Württemberg bezuschusst wird. 

Die Verwaltung hat einen Förderantrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung des 

Feuerwehrwesens gestellt. Antragsende war hierfür der 15.02.2019. Sollte sich der Gemeinde-

rat gegen das Projekt aussprechen, könnte der Förderantrag zurückgenommen werden. 

 

Förderfähig ist jeder Nutzflächenquadratmeter des Anbaus, welcher nicht Feuerwehrfahrzeug-

stellplatz ist, mit 290 € je Quadratmeter. Die anrechenbare Bruttogrundfläche beträgt ca. 140 

m², was ggf. einen Zuschuss von 40.600 € bedeuten würde.  

Im Haushalt 2019 sind im Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle 1300-940000.001 

460.000 € und im Verwaltungshaushalt unter der Haushaltsstelle 1300-501000 100.000 € ein-

gestellt. 

Ob die evtl. Bewilligung des Zuschusses und somit die (vollständige) Umsetzung des Vorha-

bens noch im Jahr 2019 erfolgt, ist unklar. 

 

Der erste Planungsentwurf ist durch Herrn Ralph Kögel, ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinde 

Berglen, Feuerwehrmann und Bautechniker erfolgt. Herr Kögel kann die Planung, Ausschrei-

bung und Bauüberwachung jedoch aufgrund der zeitlichen Inanspruchnahme nicht federführend 

übernehmen. Die Berglener Architektin Frau Ursel Ackermann könnte sich vorstellen, das Pro-

jekt gemeinsam zu betreuen. Mit der Gesamtabwicklung soll allerdings nach Vorstellung der 



Verwaltung nur das Architekturbüro Ackermann beauftragt werden. 

 

Die Verwaltung möchte abschließend betonen, dass die Beauftragung der nächsten Planungs-

schritte durch den Gemeinderat keinen Automatismus zur Folge hat. 

 
Die Angelegenheit wird am 19.02.2019 im Bau- und Umweltausschuss vorberaten. 
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der vorgestellten Planung.  

 

5. Die freie Architektin, Frau Ursel Ackermann, wird mit der weiteren Planung beauf-

tragt. Der Vorsitzende wird ermächtigt, einen entsprechenden Architektenvertrag ab-

zuschließen. 

 

6. Die Verwaltung wird beauftragt, ein genehmigungsfähiges Baugesuch zu erarbeiten 

und dieses dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis zur Genehmigung vorzulegen. Das 

gemeindliche Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 1 in Verbindung mit § 31 BauGB zu 

diesem Bauantrag wird erteilt.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Übersichtsplan 
 
 

 
Grundriss Erdgeschoss 



 
Schnitt 
 
 

 
Nordansicht 
 
 

 
Ostansicht 
 
 

 
Westansicht 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Kämmerei  
 

 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungs-

gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Berg-
len 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 473/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt. 
 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Ber g-
len. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt   
 



 
 

 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der 

Gemeinde Berglen 
 

Die örtliche Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungsein-

richtungen in der Gemeinde Berglen sieht als Gebührenmaßstab für die Kinderbetreuungsein-

richtungen die Art der Einrichtung, das Alter des Kindes, die Anzahl der Kinder unter 18 Jahren 

im Haushalt des Gebührenschuldners sowie den Umfang der gebuchten Betreuungszeit vor (§ 

4 Abs. 2 und 3 der aktuellen Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren, siehe Anla-

ge). 

 

In § 4 Abs. 4 der Satzung ist folgendes geregelt:  

Ändert sich die Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder gem. Absatz 2, ist die Änderung 

der Gemeinde unter Angabe des Kalendermonats in dem die Änderung erfolgte, anzuzeigen. 

Die Benutzungsgebühren werden für den Kalendermonat neu festgesetzt, der auf den Kalen-

dermonat folgt, in dem die Änderung angezeigt wurde. 

 

Eine mit der Erhöhung der Kinderzahl verbundene Gebührenreduzierung tritt daher erst im Mo-

nat nach der Anzeige der Eltern in Kraft. Dies wurde seitens der Elternschaft schon öfter be-

mängelt, da solche Formalitäten nach der Geburt eines Kindes auch aufgrund der veränderten 

Lebenssituation leicht in den Hintergrund geraten können.  

 

Im Sinne einer familienfreundlichen Handhabung schlägt die Verwaltung daher vor, die Be-

nutzungsgebühren künftig nach Anzeige der Eltern für den Kalendermonat neu festzusetzen, 

der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung nachweislich eingetreten ist.  

 

Diese Regelung soll insoweit, dass die Eltern begünstigt werden, rückwirkend zum Kindergar-

tenjahr 2018/2019 in Kraft treten.  

Für den Fall einer eventuellen Schlechterstellung durch „Wegfall“ eines bislang berücksichtigten 

Kindes, muss eine Rückwirkung ausgeschlossen werden und die Satzung tritt am Tag nach der 

Bekanntmachung in Kraft.  

Die hierzu notwendige Änderungssatzung ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 

 

Betroffen von der Rückwirkung zugunsten der Eltern sind nach aktuellem Kenntnisstand drei 

Familien. Da sie die Geburt eines weiteren Kindes nicht umgehend gemeldet haben, mussten 

sie nach bisheriger Regelung einen Betrag in Höhe von insgesamt 465,00 € (58,00 €, 29,00 €, 

378,00 €). mehr bezahlen, als dies nach neuer Regelung fällig wird. 

 
 
 
 
 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/473/2019 460.15 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.02.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Berg-
len. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt   
 

 



















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Vergabe der Arbeiten für den Ausbau der Schneidersbergstraße sowie 

des westlich verlaufenden Wirtschaftswegs in Birkenweißbuch 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 475/2019 und die Tischvorlage wird verwiesen. Die Vorlagen sind Be-
standteil des Protokolls. 
 
Bürgermeister Friedrich weist darauf hin, dass die Angebotssumme ca. 20% über der Summe 
des Kostenanschlags liegt.  
 
Ingenieur Rebmann ergänzt, dass beim Kostenanschlag eine Fehleinschätzung des Ingenieur-
büros vorlag. Die deutliche Kostenüberschreitung ist unter anderem durch die allgemeine Preis-
steigerung im Tiefbau, die hohe Auslastung der Firmen sowie durch die erschwerten und beeng-
ten Einbauverhältnisse bedingt. Ursprünglich waren zudem die Arbeiten für die Erneuerung der 
Wasserhausanschlüsse zur Weiterverrechnung an die Privathaushalte gedacht. Aufgrund der 
beschlossenen Satzungsänderung werden nun auch diese Kosten von der Gemeinde über-
nommen.  
Erfreulich ist jedoch, dass die Firma Zehnder, die bereits mehrere Projekte im Gemeindegebiet 
zur vollen Zufriedenheit begleitet hat, das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat.  
 

 
Mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung fasst der Gemeinderat den Beschluss: 
 
Die Firma Straßenbau Zehnder GmbH aus Rudersberg erhält als wirtschaftlichster Bieter 
den Auftrag zum Angebotspreis von 1.183.384, 81 € für die Arbeiten für den Ausbau der 
Schneidersbergstraße sowie des westlich verlaufenden Wirtschaftswegs in Birkenweiß-
buch. 

   
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 
 

Vergabe der Arbeiten für den Ausbau der Schneidersbergstraße 
sowie des westlich verlaufenden Wirtschaftswegs in Birkenweißbuch 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.10.2018 die öffentliche Ausschreibung der Arbei-

ten für den Ausbau der Schneidersbergstraße in Birkenweißbuch sowie des westlich verlaufen-

den Wirtschaftswegs durch das Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt beschlossen. Im 

Anschluss daran bereitete das Ingenieurbüro die Ausschreibungsunterlagen vor. 

 

Die Bekanntmachung der Ausschreibung erschien am 10.01.2019 im Amtsblatt der Gemeinde 

Berglen, am 11.01.2019 im Staatsanzeiger sowie am 12.01.2019 in der Winnender Zeitung. 

 

Die Ausschreibung erfolgte im Zeitraum vom 14.01.2019 bis zum 12.02.2019. Am 12.02.2019 

fand im kleinen Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde die Submission statt. 

 

Über die Ergebnisse wird die Verwaltung mittels einer Tischvorlage berichten. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem wirtschaftlichsten Bieter wird der Auftrag erteilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Kämmerei  
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/475/2019 656.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.02.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
 

 

 
Tischvorlage zur Vorlage SV/475/2019 

Vergabe der Arbeiten für den Ausbau der Schneidersbergstraße sowie des 

westlich verlaufenden Wirtschaftswegs in Birkenweißbuch 

 

 
Angabe und Wertung der Angebote: 
Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung wurden zur Submission am 12.02.2019 fünf Ange-
bote vorgelegt. Alle Angebote konnten gewertet werden. 
 
 
Angebotene Nachlässe ohne Bedingungen: 

Folgende Firmen haben einen Nachlass unterbreitet: 
 - Firma Rossaro aus Aalen     0,50 % 
 
 
Sondervorschläge bzw. Technische Nebenangebote: 

Es liegen keine Sondervorschläge bzw. Technischen Nebenangebote vor. 
 
 
Reihenfolge der Bieter (unter Berücksichtigung des Nachlasses): 

Rang Bieter Angebotssumme brutto Prozent 

1 Fa. Zehnder, Rudersberg 1.183.384, 81 € 100,0% 
2 Bieter Nr. 1 1.194.012,97 € 100,9% 

3 Bieter Nr. 2 1.194.958, 22 € 101,0% 
4 Bieter Nr. 4 1.262.944, 56 € 106,7% 

5 Bieter Nr. 3 1.280.025, 59 € 108,2% 
 Mittlerer Angebotspreis 1.223.065,23 € 103,4% 

 
 
Kostenvergleich zum Kostenanschlag: 

Im Kostenanschlag vom 11.01.2019 sind die Gesamtkosten (ohne Nebenkosten und Straßen-
beleuchtung) mit 987.700,00 € brutto angegeben. Die Angebotssumme von 1.183.384,81 € liegt 
ca. 20% über der Summe des Kostenanschlags. Der mittlere Angebotspreis von 1.223.065,23 € 
liegt ca. 24% über den veranschlagten Kosten. Die deutliche Kostenüberschreitung ist unter 
anderem durch die allgemeine Preissteigerung im Tiefbau, die hohe Auslastung der Firmen 
sowie durch die erschwerten und beengten Einbauverhältnisse bedingt. 
 
 
Vergabevorschlag: 

Die Firma Zehnder bestätigt, dass alle angebotenen Maßnahmen und Fabrikate entsprechend 
der Angebotsaufforderung verwendet werden. Die Eignungsnachweise für die Fachkunde im 
Kanal- und Wasserleitungsbau liegen vor. Die Firma Zehnder aus Rudersberg ist geeignet, die 
Arbeiten zuverlässig und sorgfältig auszuführen.  

 
 
 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/475/2019 656.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.02.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



Der Firma Straßenbau Zehnder GmbH aus Rudersberg erhält den Auftrag zum Angebots-
preis von 1.183.384, 81 € für die Arbeiten für den Ausbau der Schneidersbergstraße so-
wie des westlich verlaufenden Wirtschaftswegs in Birkenweißbuch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Bauamt 
1 x Kämmerei  
 

 











Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen - Aufstellungsbeschluss für die 13. Flä-
chennutzungsplanänderung in den Teilbereichen 
 

   

    

Auf die Sitzungsvorlage 477/2019 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Das Verfahren zur 13. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 

 
- Gewerbliche Baufläche "Linsenhalde II" in Winnenden (2,23 ha) 
- Gewerbliche Baufläche "Untere Schray" in Winnenden (3,52 ha). 
 
Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 -2015 
des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft 
(Bestand) dargestellt: 
 
- Teilfläche der gewerblichen Baufläche "Obere Hageläcker" in Winnenden-

Birkmannsweiler (1,35 ha). 
 
3. Maßgebend ist der jeweilige Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt 

der Stadt Winnenden vom 08.10.2018 im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage 1 - 3). 

 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x GVV Winnenden   
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen - Aufstellungsbeschluss für die 13. 

Flächennutzungsplanänderung in den Teilbereichen 
 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Win-

nenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 06.07.2006 wirk-

sam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungsraumes Winnenden hat sich inzwischen der fol-

gende Änderungsbedarf ergeben, der wie folgt begründet wird: 

 

Flächennutzungsplanänderung durch einen flächenneutralen Flächentausch sowie 

Teil(gesamt)fortschreibung für gewerbliche Bauflächen im Stadtgebiet Winnenden 

 

Durch die 13. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden zum einen durch 

einen in der Summe flächenneutralen Flächentausch gewerbliche Bauflächen an städtebau-

lich geeigneteren Standorten dargestellt und zum anderen durch eine 

Teil(gesamt)fortschreibung zusätzliche gewerbliche Bauflächen an städtebaulich geeignete-

ren Standorten dargestellt. Aufgrund der Teil(gesamt)fortschreibung mit zusätzlichen gewerbli-

chen Bauflächen ist der zusätzliche gewerbliche Bauflächenbedarf besonders zu begründen. 

 

Im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands 

Winnenden und der Gemeinde Berglen sind unter anderem gewerbliche Flächen (Planung) 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO dargestellt. Zum einen werden 

durch einen in der Summe flächenneutralen Flächentausch gemarkungsübergreifend gewerbli-

che Flächen (Planung) und Flächen für die Landwirtschaft (Bestand) dargestellt. An der Ge-

samtbilanz der im Flächennutzungsplan dargestellten gewerblichen Flächen (Planung) ändert 

sich in der Summe nichts. Zum anderen werden an städtebaulich geeigneteren Standorten zu-

sätzliche gewerbliche Bauflächen dargestellt. Der zusätzliche Flächenbedarf für gewerbliche 

Flächen geht mit 4,40 ha über die im rechtsgültigen Flächennutzungsplan dargestellten gewerb-

lichen Bauflächen hinaus. 

 

Bauflächenpotentiale in Winnenden und den Stadtteilen 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/477/2019 621.31 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

26.02.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat am 10.05.2016 in öffentlicher Sitzung die Bauflä-

chenpotentiale (Stand 25.02.2016) beschlossen. 

 

Die Prüfung nach städtebaulich geeigneten Gewerbeflächen erfolgte mit der Maßgabe, die im 

Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen durch einen 

Flächentausch, an anderer Stelle im Stadtgebiet, gemarkungsübergreifend an einem aus städ-

tebaulichen Gründen geeigneteren Standort darzustellen. 

 

Gewerbeflächenentwicklungskonzept der Stadt Winnenden 

 

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat am 10.05.2016 in öffentlicher Sitzung das Gewerbe-

flächenentwicklungskonzept für die Stadt Winnenden vom Büro Dr. Donato Acocella - Stadt- 

und Regionalentwicklung vom 08.04.2016 als Grundlage für das Gewerbeflächenentwicklungs-

konzept der Stadt Winnenden als städtebauliches Entwicklungskonzept nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept ist bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. 

 

Zur Ermittlung der Nachfrage nach gewerblichen Bauflächen in Winnenden wurde eine modell-

theoretische Bedarfsrechnung entwickelt und der daraus abzuleitende Flächenbedarf ermittelt. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der modelltheoretischen Betrachtung (Standard-GIFPRO und 

TBS-GIFPRO), der Unternehmensbefragung und der Grundstücksvergaben besteht in Winnen-

den bis zum Jahr 2030 ein Bedarf an gewerblichen Flächen von rund 12,3 ha bis 35,9 ha netto. 

Das Angebot an gewerblichen Flächen beträgt aktuell rund 15,4 ha. Davon entfallen rund 3,1 ha 

auf einzelne, sofort verfügbare Freiflächen und Brachen und rund 12,3 ha auf in der Realisie-

rung befindliche bzw. geplante neue gewerbliche Flächen. Nach dem konservativen modellthe-

oretischen Betrachtung nach dem Standard-GIFPRO Modell und nach dem trendbasierten TBS-

GIFPRO Modell besteht ein Defizit an geplanten gewerblichen Bauflächen. Das aktuell im ge-

meinsamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der 

Gemeinde Berglen dargestellte gewerbliche Flächenpotenzial ist perspektivisch ausgereizt. 

 

Gewerbliche Baufläche „Linsenhalde II“ in Winnenden 

 

Durch die 13. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine gewerbliche 

Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO darge-

stellt. Die gewerbliche Baufläche „Linsenhalde II“ (2,23 ha) grenzt nördlich an das Auffahrts-

bauwerk der Bundesstraße (B 14) der Anschlussstelle Winnenden-Süd, östlich und südlich an 

die Kreisstraße (K 1911) und westlich an die Gemarkungs- und gleichzeitig Stadtgrenze an. 



Vorgesehen ist ein hochwertiges Gewerbegebiet für Unternehmensverwaltungen und sonstige 

Gewerbebetriebe. Die gewerbliche Baufläche liegt besonders verkehrsgünstig an der An-

schlussstelle Winnenden-Süd der Bundesstraße 14 (B 14) und an der Kreisstraße (K 1911). Der 

Standort ist u a. für Nutzungen des Dienstleistungssektors geeignet. 

 

Gewerbliche Baufläche „Untere Schray“ in Winnenden 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine gewerbliche 

Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO darge-

stellt. Die gewerbliche Baufläche „Untere Schray“ (3,52 ha) grenzt westlich an die bestehende 

gewerbliche Baufläche „Untere Schray-Seizlesbrunnen“ (1,60 ha) an. Vorgesehen ist ein einge-

schränktes Gewerbegebiet mit entsprechenden Nutzungen, die innerhalb der engeren Schutz-

zone (Zone II) des festgesetzten Wasserschutzgebietes „Tiefbrunnen Schwaikheimer Straße, 

Hungerbergquelle, Maurachquelle, Binsachquelle 1 + 2“ zulässig sind. Für die Errichtung bauli-

cher Anlagen sind in der engeren Schutzzone (Zone II) grundsätzlich besondere Schutzvorkeh-

rungen erforderlich. Die gewerbliche Baufläche liegt besonders verkehrsgünstig an der An-

schlussstelle Winnenden-West / Leutenbach der Bundesstraße 14 (B 14). Die gute fußläufige 

Erreichbarkeit des schienengebunden öffentlichen Personennahverkehrs und die räumliche 

Nähe zur Innenstadt machen den Standort attraktiv für Nutzungen des stark expandierenden 

Dienstleistungssektors mit hohen Beschäftigungszahlen. Ein vergleichbarer Standort im Stadt-

gebiet ist nicht vorhanden. 

 

Herausnahme einer Teilfläche der gewerblichen Baufläche „Obere Hageläcker“ in Win-

nenden-Birkmannsweiler 

 

Durch die 10. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Ge-

meindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine Teilfläche einer 

gewerblichen Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. 

§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt. Die nach der Herausnahme der Teilfläche noch 

vorhandene gewerbliche Baufläche „Obere Hageläcker“ (1,91 ha) befindet sich in Winnenden-

Birkmannsweiler am südwestlichen Ortsrand zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet und 

der Südumgehungsstraße (L 1140) und bildet eine entsprechende Erweiterungsfläche aus. 

Vorgesehen ist ein Gewerbegebiet mit emissionsarmen gewerblichen Nutzungen. Auf Höhe der 

Gewerbehallen der Firma Sortimat, Birkenstraße 1-7, befindet sich der nordwestliche Abschluss 

der gewerblichen Baufläche „Obere Hageläcker“. Die nordwestlich an die gewerbliche Bauflä-

che „Obere Hageläcker“ angrenzende landwirtschaftliche Fläche ist perspektivisch für Wohn-



bauflächen und gemischte Bauflächen bestimmt. Diese bauleitplanerische Zonierung ermöglicht 

einen störungsfreien Übergang zwischen der gewerblichen Baufläche „Obere Hageläcker“ und 

der nordwestlich angrenzenden perspektivisch beabsichtigten und bestehenden Wohnbebau-

ung. Die 1,35 ha gewerbliche Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, die wieder 

als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt wer-

den, werden in der Kernstadt an städtebaulich geeigneter Stelle dargestellt. 

 

Bedarfsermittlung des absoluten gewerblichen Bauflächenbedarfs nach der Plausibili-

tätsprüfung des Landes Baden-Württemberg 

 

Die Bedarfsermittlung für den absoluten Gewerbeflächenbedarf erfolgt gemäß den „Hinweisen 

für die Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ vom 15.02.2017, wie vom Land Baden-

Württemberg vorgegeben. Das Hinweispapier ist keine Planungsvorgabe für die Kommunen. 

Der prognostizierte Gewerbeflächenbedarf ist im Einzelfall nachvollziehbar darzustellen und zu 

begründen. 

 

Ermittlung des gewerblichen Bauflächenbedarfs insgesamt nach dem Orientierungswert 

des Regionalplans für Gemeinden im Siedlungsbereich 

 

Der Regionalplan wurde von der Regionalversammlung am 22.07.2009 als Satzung beschlos-

sen und ist durch die Bekanntmachung am 12.11.2010 rechtsverbindlich geworden. Die Große 

Kreisstadt Winnenden befindet sich gemäß der Strukturkarte des Verbands Region Stuttgart, 

die auf Basis des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg (LEP 2002) beruht, in 

der Raumkategorie Verdichtungsraum. Winnenden zählt gemäß den Siedlungskategorien des 

Regionalplans des Verbands Region Stuttgart zu den Städten und Gemeinden mit verstärkter 

Siedlungstätigkeit. Als Unterzentrum kategorisiert liegt Winnenden auf der Landesentwick-

lungsachse zwischen dem Mittelzentrum Backnang und dem gemeinsamen Mittelzentrum Fell-

bach / Waiblingen (Doppelzentrum). Die Kernstadt ist in fußläufiger Entfernung an den schie-

nengebundenen öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. 

 

Begründung eines zusätzlichen Bedarfs an gewerblichen Bauflächen 

 

Für die Begründung eines zusätzlichen Bedarfs an gewerblichen Bauflächen ist die Gesamt-

schau, insbesondere die Berücksichtigung örtlicher und regionaler Besonderheiten, entschei-

dend. Die Begründung des zusätzlichen Bedarfs an gewerblichen Bauflächen in Höhe von 

4,40 ha wird auf der Grundlage des Gewerbeflächenentwicklungskonzepts der Stadt Winnen-

den, unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter entsprechend der Bedarfsermittlung 



des absoluten gewerblichen Bauflächenbedarfs nach der Plausibilitätsprüfung des Landes Ba-

den-Württemberg und der Ermittlung des gewerblichen Bauflächenbedarfs insgesamt nach dem 

Orientierungswert des Regionalplans für Gemeinden im Siedlungsbereich, fundiert ermittelt. Die 

Bedarfsermittlung wird durch geeignete methodische und inhaltliche Ansätze gestützt. Als wich-

tige Parameter zur Begründung der örtlichen Besonderheiten sind u. a. die Zahl der Arbeitsplät-

ze, die ortsansässigen Firmen, der Einpendlerüberschuss und die Anbindung an den schienen-

gebundenen öffentlichen Nahverkehr zu nennen. Winnenden hat einen starken Dienstleistungs-

sektor mit deutlichem Schwerpunkt im Gesundheits- und Sozialwesen. Mit der Eröffnung des 

Rems-Murr-Klinikum Winnenden im Jahr 2015 besteht eine hohe Nachfrage von Unternehmen 

im Bereich der sonstigen Dienstleistungen. Der Dienstleistungssektor hat in Winnenden einen 

überdurchschnittlich hohen Anteil an der Gesamtbeschäftigung als auch eine überdurchschnitt-

liche Wachstumsrate. Unternehmen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen tätigen in hohem 

Maße Kapazitätsinvestitionen fragen Gewerbeflächen und Arbeitskräfte nach. Aus diesem Um-

feld gehen vielfältige positive Impulse für die Entwicklung der Stadt Winnenden aus. Mit 10.381 

Berufseinpendler und 8.642 Berufsauspendlern zum 30.06.2017 hat Winnenden einen starken 

Berufseinpendlerüberschuss. Winnenden hatte zum 30.06.2017 insgesamt 13.624 sozialvers i-

cherungspflichtige Beschäftige am Arbeitsort. Die örtlichen Betriebe mit Erweiterungs-, Verlage-

rungs- oder Standortneugründungsbedarf haben eine hohe Bindung an den Gewerbestandort 

Winnenden. 

 

Austausch mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Verband Region Stuttgart 

über geeignete Kriterien zur Ermittlung des gewerblichen Bauflächenbedarfs 

 

Die Stadtverwaltung sucht im Zusammenhang mit der Aufstellung der 13. Flächennutzungs-

planänderung das Gespräch mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Verband Region 

Stuttgart um die kommunalen und regionalen Besonderheiten der Großen Kreisstadt Winnen-

den im Flächennutzungsplanverfahren plausibel darlegen zu können. Maßstab ist eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem absoluten gewerblichen Bauflächenbedarf sowie die Nachvoll-

ziehbarkeit durch eine Gesamtschau.  

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 13. 

Flächennutzungsplanänderung, bestehend aus einem in der Summe flächenneutralen Flächen-

tausch und einer Teil(gesamt)fortschreibung, zu beschließen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Das Verfahren zur 13. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 



 

5. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 

 

- Gewerbliche Baufläche "Linsenhalde II" in Winnenden (2,23 ha) 

- Gewerbliche Baufläche "Untere Schray" in Winnenden (3,52 ha). 

 

Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 -2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgenden Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirtschaft 

(Bestand) dargestellt: 

 

- Teilfläche der gewerblichen Baufläche "Obere Hageläcker" in Winnenden-

Birkmannsweiler (1,35 ha). 

 
6. Maßgebend ist der jeweilige Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt 

der Stadt Winnenden vom 08.10.2018 im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage 1 - 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x GVV Winnenden   
 

 









Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Bebauungsplanverfahren „Unterer Hohenrain" in Hößlinswart 

 
   

    

Auf die Sitzungsvorlage 472/2019, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Stadtplaner Andreas Janecky von der ArchitektenPartnerschaft Stutt-
gart (ARP) und Ingenieur Gert Rebmann vom Ingenieurbüro Riker + Rebmann und leitet kurz in 
die Thematik ein. Er verweist auf die einstimmige Beschlussempfehlung des Bau- und Umwelt-
ausschusses am 19.02.2019. 
Ergänzend führt der Vorsitzende aus, dass der Grunderwerb durch die Gemeinde vorab stattge-
funden hat. Bezüglich der Gestaltung der Freiflächen wurde eine Anregung der Obst- und Gar-
tenbauvereine aufgenommen, auf Steinschüttungen (Schotterflächen) zu verzichten. Diese 
Festsetzung soll auch bei künftigen Bebauungsplänen im Gemeindegebiet aufgenommen wer-
den. Er bedankt sich in diesem Zusammenhang nochmals für den Hinweis einzelner Mitglieder 
des Bau- und Umweltausschusses bezüglich der Einmündung der Widderstraße in die L 1140. 
Der Vorsitzende ist der Auffassung, dass durch die Inanspruchnahme von weiteren kommunalen 
Flächen nun eine gute Lösung gefunden wurde.  
 
Stadtplaner Janecky erläutert nachfolgend den städtebaulichen Entwurf.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass der in die Jahre gekommene Spielplatz in der Salamanderstraße, 
vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats, aufgewertet werden soll.  
 
Gemeinderat Tottmann hat Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Verwendung der in der 
Pflanzliste aufgeführten Gehölze. In der Praxis sei es doch vielmehr so, dass sich die Grund-
stückseigentümer für Tuja-Pflanzen oder Kirschloorbeer entscheiden würden. 
 
Herr Rabenstein informiert, dass die Baukontrolle des Landratsamtes letztendlich prüfen muss, 
ob die Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der Bepflanzung eingehalten wurden.  
 
Gemeinderat Moser erwähnt nochmals die Diskussion im Zusammenhang mit der baulichen 
Entwicklung in der Gemeinde. Das Wohngebiet „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart sieht er als 
gelungene Abrundung an, zumal bereits in der Vergangenheit auf FNP-Ebene eine großzügige 
bauliche Entwicklung in westlicher Richtung immer wieder angedacht war. Er wird dem Bebau-
ungsplan zustimmen, dieser ist ausgewogen und passend. Die geplante Verkehrsführung dient 



der Gesamtentlastung des Verkehrs. Die 30 km-Beschränkung ist aus seiner Sicht der beste 
Kompromiss.    
 

 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsit-

zende befangen sind.  
 

2. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Unterer Hohenrain“ in Höß-
linswart wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Die Aufstellung erfolgt im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB. 
 

3. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 
74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden. 
 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst auf Gemarkung Hößlinswart 
die Grundstücke Flst.Nr. 58/6, 395/2, 694, 695, 699, 700 (Widderstraße), 700/1, 701, 
703, 703/1, 704, 704/1, 706, 706/1, 707, 707/1, 709, 709/1, 710 und 710/1 sowie die 
Teilflächen der Grundstücke Flst.Nr. 641 (Weg), 690 (Weg), 691, 693/1, 696 und 
1503 (Gamsstraße). Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lageplan 
der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im Maßstab 1:500 vom 26.02.2019. 
 

5. Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen. 
 

6. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines 
Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB wird aufgrund von § 13 Abs. 3 BauGB abge-
sehen.  
 

7. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 

8. Der Bebauungsplanentwurf „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart vom 26.02.2019 
mit den örtlichen Bauvorschriften einschließlich der Begründung vom 26.02.2019 
wird vom Gemeinderat gebilligt und ist nach entsprechender öffentlicher Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für 
die Dauer eines Monats, mindestens jedoch von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 
Ebenfalls auszulegen sind die faunistische Relevanzprüfung vom 21.03.2018 und 
die faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher B e-
lange vom 02.11.2018, jeweils gefertigt vom Büro Stauss & Turni, Tübingen. Ferner 
sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zu beteiligen. 
 

9. Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann wird mit der weiteren Planung der Er-
schließungseinrichtungen beauftragt. Das Vermessungsbüro Henn und Kessler 
erhält den Auftrag zur Katastervermessung und Grundstücksabmarkung. 
 

10. Der Vorsitzende wird ermächtigt, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis bezüglich der Umsetzung vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu schließen. 

 
Verteiler: 1 x Bebauungsplanordner „Unterer Hohenrain“ 
  1 x ARP 
  1 x Ingenieurbüro Riker + Rebmann   
 
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplanverfahren "Unterer Hohenrain" in Hößlinswart 
 

Der städtebauliche Entwurf für das Baugebiet „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart und die Er-

schließungsplanung sind zwischenzeitlich soweit gediehen, dass das notwendige beschleunigte 

Bebauungsplanverfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB) eingeleitet werden kann. Alle 

maßgeblichen Stellen des Landratsamtes wurden bereits im Vorfeld in die Überlegungen der 

Gemeinde und in die Planungsschritte der Fachplaner einbezogen. Darüber hinaus haben kon-

struktive Gespräche mit Vertretern der Raumordnungsbehörde beim Regierungspräsidium 

Stuttgart und dem Verband Region Stuttgart stattgefunden.  

 

Der Bau- und Umweltausschuss (BUA) wird sich in seiner öffentlichen Sitzung am 19.02.2019 

nochmals mit dem städtebaulichen Konzept, welches dem nun vorliegenden Bebauungsplan 

zugrunde liegt, und der Straßenplanung im Bereich der L1140 (Hirschstraße) befassen. Be-

standteil des Beschlussvorschlags der Verwaltung für den BUA ist dabei u.a. eine Empfehlung 

an den Gemeinderat, das förmliche Bebauungsplanverfahren auf Basis des nachfolgend be-

schriebenen städtebaulichen Entwurfes einzuleiten. 

 

Räumliche Lage des Baugebiets und bestehende Rechtsverhältnisse: 

 

Das Plangebiet befindet sich am nordwestlichen Rand des Ortsteils Hößlinswart im unmittelba-

ren Anschluss an die bestehende Siedlungsfläche. Das Gebiet definiert künftig den nordwestli-

chen Siedlungsrand des Ortsteils Hößlinswart und bildet gleichzeitig den Übergang zum an-

grenzenden Landschaftsraum. Beim Plangebiet handelt es sich um einen mäßig geneigten 

Südhang. Entlang der nördlichen Grenze des Plangebiets befindet sich das Gelände auf einem 

Niveau von ca. 385 m ü. NN. Es fällt gleichmäßig bis zur südlich verlaufenden Hirschstraße um 

ca. 20 m auf ca. 365 m ü. NN ab. Ein von West nach Ost verlaufender Wirtschaftsweg im Nor-

den bildet die fußläufige Verbindung zwischen der Gamsstraße und dem westlich angrenzen-

den landwirtschaftlich geprägten Landschaftsraum. Die Widderstraße im Westen des Gebiets ist 

lediglich bis auf Höhe des Friedhofs provisorisch ausgebaut. Ein bestehender Wirtschaftsweg 

am Rand führt die Wegeverbindung nach Norden weiter bis zur o.g. Ost-West-Verbindung. 

 

Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden 

und der Gemeinde Berglen stellt für den südlichen und östlichen Bereich des Plangebiets be-

reits geplante Wohnbauflächen dar. Aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wird der an-

grenzende Teil des Gebiets künftig nicht mehr für eine landwirtschaftliche Nutzung benötigt und 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/472/2019 621.41 
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26.02.2019 öffentlich Entscheidung 
 
 



steht daher für eine Wohnbebauung zur Verfügung. Der bestehende Siedlungskörper kann in 

diesem Zusammenhang in städtebaulicher sinnvollerweise arrondiert werden. Das Gebiet ist 

unbeplant und wird nach § 35 BauGB beurteilt (Lage im Außenbereich). 

 

Bebauungs- und Freiraumkonzept: 

 

Das Neubaugebiet „Unterer Hohenrain“ arrondiert den nordwestlichen Siedlungsrand des Orts-

teils Hößlinswart und schafft einen klaren Baurand gegenüber dem angrenzenden Landschafts-

raum. Im neuen Wohngebiet entsteht eine kleinteilige zweigeschossige Bebauung mit Einfamili-

enhäusern, die als Einzel- und Doppelhäuser mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen vorge-

sehen sind. Durch die bestehende Topographie ergeben sich gut nutzbare Hang- und Garten-

geschosse. Die Neubebauung wird parallel zu den Höhenlinien und nach Süden ausgerichtet 

entwickelt. Als Dachform ist für die geplanten Einfamilienhäuser auf Grund der Fernwirkung 

überwiegend ein Satteldach vorgesehen. Lediglich die Doppelhäuser am östlichen Gebietsein-

gang sind mit Flachdach geplant. 

 

Erschließungs- und Mobilitätskonzept: 

 

Eine neue Straßenschleife (Verlängerung der Widderstraße) zwischen Gamsstraße und Hirsch-

straße bildet künftig das Erschließungsrückrat des Neubaugebiets. Es entsteht dadurch ein 

Ringschluss zwischen Gamsstraße und Widder-/Hirschstraße, wodurch eine Verkehrsverteilung 

entsteht, die dazu beträgt, dass die bestehenden östlich angrenzenden Wohngebiete nur gering 

belastet werden. Der breite, in diesem Umfang nicht mehr erforderliche Straßenraum der beste-

henden Gamsstraße soll im Einmündungsbereich zurückgebaut werden. Die entstehende Flä-

che wird dem Baugebiet zugeschlagen. 

 

Das Erschließungskonzept sieht entlang der verlängerten Widderstraße als neue Haupter-

schließung des Gebietes einen einseitig verlaufenden Gehweg vor. Auf Höhe des bestehenden 

landwirtschaftlichen Gebäudes (Flurstück Nr. 699) ist eine Verengung in der Widderstraße ge-

plant, welche zur Verkehrsberuhigung beiträgt. Der nördlich der „neuen“ Widderstraße gelegene 

Bereich des Baugebiets wird über drei abgehende kurze Stichstraßen mit einer Wendemöglich-

keit jeweils am Ende erschlossen (Wohnstraße C „Hermelinweg“, Wohnstraße D „Eichhörn-

chenweg“ und Wohnstraße E „Siebenschläferweg“). Im Süden befindet sich ein von Osten nach 

Westen verlaufender Wirtschaftsweg, der im Zuge der Erschließung teilweise ausgebaut wird 

(Straße A „Steinbockweg“).  

 

Der Wirtschaftsweg im Norden bleibt erhalten und wird nicht für die Erschließung des Bauge-

biets herangezogen.  



  

Entlang der Haupterschließungsstraße im Westen und Osten werden öffentliche Parkplätze 

angeordnet. Der Entwurf bietet hier die entsprechenden Möglichkeiten zum späteren Aufbau 

der notwendigen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und hält daher entsprechende Flächen 

vor. Die private Parkierung ist in Form von Garagen, Carports und offenen Stellplätzen auf den 

privaten Baugrundstücken vorgesehen. 

 

Die Strom- und Wasserversorgung sowie die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen 

werden im weiteren Verfahren mit den Versorgungsträgern abgestimmt. Das vorhandene öffent-

liche Kanalnetz zur Abwassereinleitung des Neubaugebietes in den angrenzenden Straßen ist 

ausreichend dimensioniert bzw. wird sofern notwendig entsprechend angepasst.  

 

Das vorliegende Konzept für die Niederschlagswasserbewirtschaftung sieht für den nordöstli-

chen Bereich eine getrennte Ableitung des Regenwassers über die bestehende Ober-

flächenwasserleitung in der Gamsstraße vor, welche in südlicher Richtung über die Kaninchen-

straße bis zum Gewässer II. Ordnung Steinach führt. Dort wird das Niederschlagswasser ge-

drosselt in die Vorflut eingeleitet. Der westliche Abschnitt des Baugebiets kann aus topographi-

schen Gründen nicht in diese Leitung entwässert werden. Das Abwasser der betreffenden 13 

Grundstücke soll vor diesem Hintergrund nicht getrennt, sondern im Mischsystem abgeleitet 

werden. Damit der Ablauf bei Regenwetter nicht stoßartig, sondern gedrosselt in die öffentliche 

Kanalisation erfolgt, werden Retentionszisternen analog zum Baugebiet „Stoffelannenäcker“ in 

Steinach im Rahmen der Erschließung eingebaut. 

 

Die Kosten des städtebaulichen Entwurfs einschließlich Bebauungsplan mit Darstellung der 

Umweltbelange (ARP und Blank Landschaftsarchitekten) belaufen sich auf rd. 30.000,-- €. 

 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
11. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsit-

zende befangen sind.  
 

12. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Unterer Hohenrain“ in Höß-
linswart wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Die Aufstellung erfolgt im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB. 
 

13. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 
74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden. 
 

14. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst auf Gemarkung Hößlinswart 
die Grundstücke Flst.Nr. 58/6, 395/2, 694, 695, 699, 700 (Widderstraße), 700/1, 701, 
703, 703/1, 704, 704/1, 706, 706/1, 707, 707/1, 709, 709/1, 710 und 710/1 sowie die 



Teilflächen der Grundstücke Flst.Nr. 641 (Weg), 690 (Weg), 691, 693/1, 696 und 
1503 (Gamsstraße). Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lageplan 
der Architekten Partnerschaft ARP, Stuttgart, im Maßstab 1:500 vom 26.02.2019. 
 

15. Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wird gemäß § 13 Abs. 2 BauGB abgesehen. 
 

16. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sowie der Erstellung eines 
Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB wird aufgrund von § 13 Abs. 3 BauGB abge-
sehen.  
 

17. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt 
zu machen. 
 

18. Der Bebauungsplanentwurf „Unterer Hohenrain“ in Hößlinswart vom 26.02.2019 
mit den örtlichen Bauvorschriften einschließlich der Begründung vom 26.02.2019 
wird vom Gemeinderat gebilligt und ist nach entsprechender öffentlicher Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für 
die Dauer eines Monats, mindestens jedoch von 30 Tagen, öffentlich auszulegen. 
Ebenfalls auszulegen sind die faunistische Relevanzprüfung vom 21.03.2018 und 
die faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Be-
lange vom 02.11.2018, jeweils gefertigt vom Büro Stauss & Turni, Tübingen. Fer-
ner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB zu beteiligen. 
 

19. Das Ingenieurbüro Riker und Rebmann wird mit der weiteren Planung der Er-
schließungseinrichtungen beauftragt. Das Vermessungsbüro Henn und Kessler 
erhält den Auftrag zur Katastervermessung und Grundstücksabmarkung. 
 

20. Der Vorsitzende wird ermächtigt, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis bezüglich der Umsetzung vorgezogener Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu schließen. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Verteiler:   

 
1 x Bebauungsplanordner „Unterer Hohenrain“ 
1 x ARP 
1 x Ingenieurbüro Riker + Rebmann   
 

 























































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Berglen am 26.02.2019 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Jochen Friz  

 Herr Gemeinderat Armin Haller  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Denise Bührer; 
Frau Gudrun Boschatzke; Herr Attila Kisa; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
9. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
 
Es sind keine Spenden bei der Gemeindekasse eingegangen.   
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